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 Rundschreiben 02/2010 
 Antrag nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 10 ARegV (Erweiterungsfaktoran-

trag) 
 
Entwurf von Hinweisen zum Antrag auf Erweiterungsfaktor 2010 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg als Landesregulierungsbehörde 
(LRegB) übermittelt einen Entwurf eines überarbeiteten Leitfadens mit neuen Erhe-
bungsbögen für Strom und Gas zum Erweiterungsfaktor mit der Bitte um eventuelle 
Stellungnahme, möglichst bis zum 25.5.2010. 
Der Entwurf kann auch dem Grunde nach für die Vorplanung zu Anträgen nach § 10 
ARegV genutzt werden. 
Es ist beabsichtigt, den Leitfaden abschließend zum 1.6.2010 bekannt zu machen. 
 
Bezüglich der Aufnahme weiterer Parameter bei der Betrachtung der Erweiterungen 
wird sich die LRegB vorbehalten, zusätzliche Parameter, z.B. hinsichtlich EEG-
Einspeisungen, zu definieren und diese entsprechend abzufragen. 
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Für einen Antrag auf Erweiterungsfaktor nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 10 
ARegV ist der LRegB ein vollständig ausgefüllter Erhebungsbogen einschließlich al-
ler hinreichend nachvollziehbaren Nachweise bis zum 30.06.2010 vorzulegen. 
 
Es ist dabei immer die aktuelle Version des Erhebungsbogens der LRegB zu ver-
wenden. Ohne diese Erhebungsbögen bzw. bei Vorlage von alten Erhebungsbögen 
(z.B. der LRegB von 2009) bzw. Erhebungsbögen der BNetzA von 2009 oder 2010 
sieht die LRegB keine Vollständigkeit des Antrags gegeben. Unvollständige Anträge 
werden abgelehnt werden. Zur korrekten Befüllung des Erhebungsbogens wird auf 
den beigefügten Leitfaden in der aktuellsten Version hingewiesen. 
 
Lediglich „fristwahrend“ gestellte Anträge erfüllen die oben beschriebenen Kriterien 
zur Vollständigkeit ebenso nicht und führen zur Ablehnung des Antrags. 
 
Der ausgefüllte Erhebungsbogen ist sowohl elektronisch (im Excel-Format) als auch 
schriftlich, d.h. ausgedruckt und per Post versandt, bei der LRegB einzureichen. Bei 
elektronischer Übermittlung per E-Mail bitte die E-Mailadresse LRegB@wm.bwl.de 
verwenden. 
 
Die aktuellen Versionen der Erhebungsbögen sowie des dazugehörigen Leitfadens 
finden Sie auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums unter folgenden Links: 
http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/erhebungsboegen-und-
rechentools/199401.html (Erhebungsbögen) 
sowie 
http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/hinweise-fuer-antraege-gemaess-
aregv/106080.html (Leitfaden) 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (für den Strombereich Frau 
Pross -2354, Frau Neumann -2456 oder Herr Steinbach -2216 sowie für den Gasbe-
reich Frau Broock -2155, Herr Steinbach -2216 oder Herr Wittrin -2322). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Neumann 


